
Satzung BDS-Phoenix e.V. 
 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „BDS-Phoenix e.V.“ seit der Namensänderung bei der außerordentli-
chen Mitgliederversammlung am 11.01.2014 (ab Gründung des Vereins am 18.11.2006 bis zu 
oben genanntem Zeitpunkt führte der Verein den Namen "Gunclub Nowa-Sport e.V."). 
 

2. Der Sitz des Vereins ist Potsdam. Für die Abwicklung des Geschäftsverkehrs wird eine c/o – Ad-
resse bei einem der Vorstandsmitglieder genutzt. 

3. Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Potsdam eingetragen (VR 6953 P) und führt den 
Zusatz: "e.V." 

 
4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
5. Der Verein ist Mitglied im Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Der Verein und seine Mitglieder 

anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des Bund 
Deutscher Sportschützen 1975 e.V. und seiner Landesverbände. 

 
 

§2 Zweck des Vereins und Verwendung der Mittel 
 

1. Ausschließlicher Zweck des Vereins ist die allgemeine Förderung des Sports sowie der 
Jugendarbeit auf dem Gebiet des Schießsports mit Druckluft - und Feuerwaffen aller Kaliber. Der 
verantwortungsbewusste Umgang mit den Sportgeräten, der Gebrauch der Waffen als Kulturgut 
und die Teilnahme an Meisterschaften sind die Ziele. Veranstaltungen des Vereins und Teilnahme 
an Veranstaltungen des Dachverbandes dienen der gesellschaftlichen Akzeptanz des Sportes und 
zur Erlangung und Festigung sozialer Kompetenzen.  

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

3. Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte 
ein und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und weltanschaulicher Toleranz und 
Neutralität 
 

4. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie körperlicher, seelischer 
oder sexualisierter Art ist. 

 
5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßige Vergütungen oder 
Sonderzahlungen begünstigt werden. 

 
6. Die Mitglieder der Organe des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die ihnen entstehen-

den Auslagen und Kosten werden ersetzt. Die Mitgliederversammlung kann im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern eine angemessene Vergütung 
und/ oder eine angemessene Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschlie-
ßen.  

 
7. Der BDS-Phoenix e.V. ist ein nicht wirtschaftlicher Verein gem. §21BGB. Zur Vereinfachung der 

Organisationsarbeit können Dienstleistungsverträge mit den Mitgliedern des Vereins geschlossen 
werden. Diese werden im Vorstand erarbeitet und von der Mitgliederversammlung beschlossen.  

 
8. Einzelheiten sind in der Beitrags- und Gebührenordnung geregelt. 
 



9. Die Beitrags- und Gebührenordnung wird vom Vorstand erarbeitet und in der 
Mitgliederversammlung für eine Legislaturperiode beschlossen. 
 

10. Der Verein darf sich nicht verschulden. 
 
 

§3 Mitgliedschaft 
 

1. Der Verein hat volljährige Mitglieder mit aktivem und passivem Wahlrecht. Er nimmt auch 
jugendliche Mitglieder auf mit Stimm- und Wahlrecht innerhalb der dann zu gründenden 
Jugendvertretung des Vereins (in der Regel bis 18 Jahre). 
 

2. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person mit vollendetem 14. Lebensjahr werden. Jedes 
Vereinsmitglied muss auch mittelbares Mitglied im Dachverband sein. 
 

3. Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem dafür vorgese-
henen Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger be-
darf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, die gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung 
von Mitgliederrechten und – Pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitglieds-
beiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Minderjährige volljährig wird.  

 
4. Über die Aufnahme entscheidet der gesamte Vorstand des Vereins einstimmig. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden.  
 
5. Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand. 

Gleichzeitig wird die von der Mitgliederversammlung festgesetzte Aufnahmegebühr fällig.  
 
6. Jedes Mitglied ist zu wahrheitsgemäßen Angaben zur Person, Wohnort und Erreichbarkeit 

verpflichtet. Änderungen sind in Textform (auch E-Mail möglich) innerhalb 3 Wochen dem Vorstand 
mitzuteilen.  

 
7. Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders verdient gemacht ha-

ben, können auf Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  
 
 

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den 

Vorstand zu richten ist. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der An-
trag auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Diese verpflichten sich damit zur 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen.  

 
2. Mit der Aufnahme in den Verein erkennt das Mitglied die Satzung an. Es verpflichtet sich die Sat-

zungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu be-
folgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, 
was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht.  

 
3. Die Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.  
 
4. Jugendliche Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und das Wort 

zu ergreifen. (Jugendliche unter 18 Jahren haben kein Stimm- und Wahlrecht, ausgenommen für 
die Wahl des/der Jugendleiters/in).  

 
5. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen 

nach §3 Punkt 6. nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht entge-
gengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich 
verpflichtet.  

 
 



§5 Mitgliedsbeiträge 
 

1. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Zu zahlen sind:  
a) bei der Aufnahme in den Verein eine Aufnahmegebühr,  
b) ein Monatsbeitrag  

 
2. Die Aufnahmegebühr wird auf der Grundlage der Beitrags- und Gebührenordnung erhoben. Sie 

dient vorwiegend der Deckung des organisatorischen Aufwandes.  
 
3. Mit den Mitgliedsbeiträgen werden die erforderlichen Umlagen und Ausgaben entsprechend des 

Finanzplanes des Vereins getilgt. Mitgliedsbeiträge sind Bringepflicht und sind mindestens 
monatlich im Voraus zu entrichten. Der bestätigte Aufnahmeantrag gilt als Rechnungslegung. 
Kommt ein Mitglied seinen Zahlungsverpflichtungen länger als 6 Monate nicht nach, hat das 
Mitglied seine Mitgliedschaft selbst gekündigt. Die Kündigung ist wirksam mit Vollendung des 6. 
Monats mit Beitragsrückstand. Dies befreit nicht von den Zahlungsverpflichtungen.  

 
4. Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur Finanzierung besonderer 

Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins notwendig ist. Über die 
Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbe-
schluss, wobei pro Mitgliedsjahr eine Höchstgrenze besteht von jeweils dem Zwölffachen eines 
Monatsbeitrags.  

 
5. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. Der Vorstand ist 

darüber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen zu gewähren. Über Anträge zu Bei-
tragserleichterungen entscheidet der gesamte Vorstand einstimmig. 

 
6. Nach Eintritt der Volljährigkeit hat das Mitglied das Recht die Mitgliedschaft unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten schriftlich zu kündigen. Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt 
der Volljährigkeit automatisch als erwachsene Mitglieder im Verein geführt und betragsmäßig ver-
anlagt. Die betroffenen Mitglieder werden rechtzeitig durch den Verein informiert.  

 
7. Bei Tod oder Kündigung werden Vorauszahlungen von Vereinsbeiträgen erstattet. Bei Ausschluss 

erfolgt keine Erstattung von Vorauszahlungen der Vereinsbeiträge. 
 
 

§6 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt, durch Streichung von der Mitglie-

derliste oder durch Ausschluss aus dem Verein.  
 
2. Der freiwillige Austritt muss durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands 

erfolgen. Der Austritt ist bis zu vier Wochen vor dem nächsten Quartalsende möglich. Die Kündi-
gung wird von einem beauftragten Vorstandsmitglied in Briefform bestätigt. 

 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 

es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf 
erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate 
verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzutei-
len.  

 
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der 

Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit mindestens 4/5 Mehrheit.  
Ausschließungsgründe sind insbesondere  

 Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die Satzung, gegen Ordnungen oder 
gegen Beschlüsse des Vereins.  

 Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins.  
 
 



5. Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist den Mitgliedern unter Setzung einer angemes-
senen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtferti-
gen. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied bekannt 
zu machen. Gegen die Entscheidung des Vorstands kann das Mitglied Berufung an die Mitglieder-
versammlung einlegen. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzei-
tig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Ent-
scheidung über die Berufung einzuberufen. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft. Macht das Mitglied 
von dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder ver-
säumt es die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Fol-
ge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.  

 
6. Mitglieder, die den Verein durch Austritt oder Ausschluss verlassen, verlieren zum Termin der 

Kündigung oder mit dem Termin des Ausschlusses jeglichen Anspruch auf Vereinseigentum, des 
Vereinsvermögens, sowie Nutzung desselben.  
 
 

§7 Organe des Vereins 
 

1. Organe des Vereins sind: 
1.1. Die Mitgliederversammlung 
1.2. Der Vorstand 
 
 

§8 Haftung der Organmitglieder und Vertreter  
 

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung beauf-
tragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Perso-
nen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so 
haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der An-
sprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.  
 
 

§9 Die Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und muss einmal jährlich einberufen 
werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn mindestens 
15 % der Mitglieder des Vereins es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragen. 
Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die gleichen Einladungsformalitäten wie für 
die ordentliche Mitgliederversammlung. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist vom/von der ersten Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung 

vom/von der stellvertretenden Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von mindestens 3 Wochen 
vorher und unter Bezeichnung der Tagesordnung, in der die Gegenstände der Beschlussfassung 
zu bezeichnen sind, einzuberufen  

 
3. Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie müssen spä-

testens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begründung beim/bei der ersten 
Vorsitzenden eingereicht werden. Später eingehende Anträge können nur beraten und beschlos-
sen werden, wenn 2/3 der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit anerkennen.  

 
4. Die Mitgliederversammlung wird vom/von der ersten Vorsitzenden des Vorstandes, bei des-

sen/deren Verhinderung, von seinem/ihrem Stellvertreter geleitet. Ist keines der Vorstandsmitglie-
der anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder.  

 
5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-

fähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenhaltungen werden nicht mitgezählt.  



 
6. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine Übertragung ist ausgeschlossen. Bei 

Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  
 
7. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom/von der Protokollführer/-in und vom/von der 

ersten Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsitzenden, 
zu unterschreiben.  

 
 

§10 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung  
 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  

 Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes  

 Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer/-innen  

 Entlastung des Vorstandes  

 Wahl des Vorstandes 

 Wahl des/der Kassenprüfer/in  

 Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren und sonstiger Dienstleistungspflichten gemäß § 
2 Abs. 9 der Vereinssatzung  

 Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge  

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.  
 
 

§11 Vorstand  
 
1.  1.  Der Vorstand besteht aus: 
    a)  dem Vorsitzenden 
    b)  dem Stellvertretenden Vorsitzenden 
    c)  dem Schatzmeister 
    d)  dem /der Webmaster 
    e)  –optional- dem/der Vorsitzenden des Jugendvorstandes 
 
2.  Vorstand im Sinne § 26 BGB sind: 
    a)  der Vorsitzende 
    b)  der Stellvertretende Vorsitzende 
 c)  der Schatzmeister 
 
3. Die Verteilung der Kompetenzen der Vorstände (Ressorts) regelt die Geschäftsordnung. Diese ist 

nicht Bestandteil der Satzung, gilt für eine Legislaturperiode und muss nach Ablauf neu bestätigt 
bzw. neu definiert werden.  

 
4. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch je eines der vorstehend genannten 

Vorstandsmitglieder vertreten.  
 
5. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm die Verwal-

tung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:  

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung  

 Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  

 Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung eines Jahresberichts  

 Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern  
 
6. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr, vom Tage der 

Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur gültigen Wahl eines Nachfolgers im Amt.  
Die Legislaturperiode beträgt 1 Jahr. Bei ausscheidenden Vorstandsmitgliedern kann ein 
stimmberechtigtes Mitglied adaptiert werden, zum vollen Vorstandsmitglied bedarf es der Wahl 
durch die Mitgliederversammlung.  

 



7. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung ein Ersatzmitglied kommissarisch berufen.  

 
8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen. Der/die erste Vorsit-

zende, bei Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende, lädt unter Angabe der Tagesordnung 
mit angemessener Frist zu Vorstandssitzungen ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens drei Vorstandsmitglieder, darunter der/die erste Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vor-
sitzende, anwesend sind.  

 
9. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der ersten Vorsitzenden, bei deren/dessen Ab-
wesenheit die Stimme des/der stellvertretenden Vorsitzenden. Ungültige Stimmen und Stimment-
haltungen werden nicht mitgezählt.  

 
10. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 

Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.  
 
 

§12 Vereinsjugend  
 
1. Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. Ihr gehören alle jugendlichen Mitglieder 

an sowie die gewählten Mitglieder des Jugendvorstands.  
 
2. Die Vereinsjugend gibt sich eine Jugendordnung, die von der Jugendvollversammlung mit einer 

Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend beschlossen 
wird. Stimmberechtigt ist, wer das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, nicht jedoch das 18. Le-
bensjahr, sowie die gewählten Mitglieder des Jugendvorstandes.  
Die Jugendordnung bedarf der Bestätigung durch den Vereinsvorstand. Sie tritt frühestens mit der 
Bestätigung in Kraft.  

 
3. Der/die Jugendleiter/in wird von der Jugendversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt 

und bedarf der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung.  
 
 

§13 Ordnungen 
 

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein entsprechende Ordnungen geben. Die Mitglie-
derversammlung ist für den Erlass der Ordnungen zuständig. Ausgenommen davon sind die Ge-
schäftsordnung, die vom Vorstand zu beschließen ist sowie die Jugendordnung, die von der Vereins-
jugend zu beschließen und vom Vereinsvorstand zu bestätigen ist.  

 
 

§14 Strafbestimmungen  
 

Sämtliche Mitglieder des Vereines unterliegen der Ordnungsgewalt des Vereins. Der Vorstand kann 
gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse der Organe verstoßen oder das An-
sehen, die Ehre oder das Vermögen des Vereines schädigen, folgende Maßnahmen verhängen:  
 
1. Schriftlicher Verweis  
2. Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an Veranstaltungen des Vereines  
3. Geldstrafe bis zu € 200,00 je Einzelfall  
4. Ausschluss gem. § 6 Ziffer 4 der Satzung  
 
 

§15 Kassenprüfer/-in 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder eine(n) Kassen-
prüfer/-in, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Amtsdauer des/der Kassenprü-
fers/Kassenprüferin beträgt ein Jahr.  



 
2. Der/Die Kassenprüfer/-in soll die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege sachlich und 

rechnerisch prüfen und dies durch seine/ihre Unterschrift bestätigen. Der Mitgliederversammlung 
ist hierüber ein Bericht vorzulegen  

 
3. Bei vorgefundenen Mängeln muss der/die Kassenprüfer/-in sofort dem Vorstand berichten.  

 
 

§16 Datenschutz 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung 
seiner Satzungszwecke und Aufgaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

 
2. Als Mitglied in Fachverbänden, der im Verein betriebenen Sportarten ist der Verein verpflichtet, 

bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. 
 

3. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung 
im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste 
zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte nach § 37 BGB) be-
nötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, 
dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden. 

 
4. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mit-

glieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über 
die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung 
ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Daten-
verkauf ist nicht statthaft. 

 
5. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere der §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Da-
ten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung seiner Daten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. 
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzli-
chen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 

 
 

§17 Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei 

deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt 
ist. In dieser Versammlung müssen 4/5 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. 
Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mit-
gliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.  

 
2. Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  
 

3. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, die die Geschäfte 
des Vereines abzuwickeln haben. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 
der/die erste Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren.  

 
4. Im Falle der Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an den Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. - Landesverband 1 Berlin-Brandenburg, Berlin, 
Vereinsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Registernummer VR 14262 B, welcher es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  



 

 
§18 Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestandteile dieser Satzung mit Bestimmungen des BGB oder des Dachverbandes 
kollidieren, bleibt das übrige Regelwerk trotzdem gültig.  
 
 

§19 In-Kraft Treten 
 
Diese Satzung wurde auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 20.06.2015 beschlossen 
und ersetzt die bisherige Satzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft  
 
 
 
 
 
 
 
Datum ____________  ______________   _________________ 
  
 
 
 
 
_____________________  ____________________  __________________ 
Bernd-Rainer Vogt   Veronika Praetsch   Jörg Praetsch 
Vorsitzender     Stellv. Vorsitzende   Schatzmeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 20.06.2015 beschlossenen Änderungen: 
 
§11: Es entfällt die Funktion „Organisator / Sportleiter“ 
 
§17/4:  Der Text wurde zwecks Erstreben der Gemeinnützigkeit neu gefasst.  
 


